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.Ët Corona-Pandemie: weitere Schließtage der Kindertageseinrichtungen und Ein-
richtungen der Kindertagespflege im Januar 2021- Notbetreuung wird weiter vor-
gehalten

Sehr geehrte Damen und Herren,

angesichts der leider immer noch zu hohen lnfektionszahlen haben die Bundeskanzlerin

und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder gestern beschlossen,

auch an Kindertageseinrichtungen die Kontakte bis Ende Januar we¡ter deutlich ein-

zuschränken. Daher werden die Kindertageseinrichtungen und die Einrichtungen

der Kindertagespflege im Januar auch über das Ende der Weihnachtsferien hin-

aus grundsätzlich geschlossen.

Wir haben uns für Baden-Württemberg darauf verständigt, den Beschluss der Minister-

präsidentenkonferen z Bezug nehmend auf die Praxis unmittelbar vor Weihnachten wie

folgt umzusetzen:

1. Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtungen der Kindertagespflege blei-

ben ebenso wie Grundschulen bis mindestens 17. Januar 2021 geschlos-

sen. Über eine öffnung im Präsenzbetrieb ab 18. Januar 2021 wird in der Wo-

che ab dem 1 1. Januar 2021 im Lichte der dann verfügbaren Daten entschieden.
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2. Für Kita-Kinder sowie Kinder, die in der Kindertagespflege betreut werden,

wird in Zeitraum der Schließung an den regulären öffnungstagen weiterhin
eine Notbetreuung eingerichtet. Die Notbetreuung organisiert der jeweilige Trä-

ger.

3. Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsbe-

rechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Ar-

beitsplatz als unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze ebenso

wie für Home-Office-Arbeitsplätze. Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Be-

treuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung. Die Details

hierzu entnehmen Sie bitte der aktualisierten Orientierungshilfe zur Umsetzung

der Notbetreuung, die diesem Schreiben erneut beigefügt ist.

Wie oben bereits dargestellt, sollen Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der

Kindertagespflege möglichst früh zu einem Präsenzbetrieb zurückkehren. Es bleibt da-

bei, dass sie ebenso wie die Grundschulen aus pädagogischen und sozialen Gründen

prioritär wieder geöffnet werden müssen. Wir werden zeitnah mitteilen, ab wann es eine

solche Perspektive gibt.

Es ist sehr bedauerlich, dass wir auch nach den Weihnachtsferien die Einschränkungen

im Betrieb lhrer Einrichtungen noch aufrechterhalten müssen. Die Pandemie belastet

die Leitungen der Einrichtungen, lhr Personal, die Eltern und nicht zuletzt die Kinder

weiter enorm, dessen sind wir uns bewusst. Für lhren unermüdlichen Einsatz und lhre

stetige Unterstützung danke ich lhnen sehr.

lhnen und lhren Familien wünsche ich eine frohes, gesundes neues Jahr verbunden mit

der Hoffnung, dass wir in den Kindertageseinrichtungen und den Einrichtungen der Kin-

dertagespflege bald zu einem verlässlichen Präsenzbetrieb zurückkehren können.

Mit freundlichen Grüßen
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Michael Föll

Ministerialdirektor


